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Stellungnahme des Schweizer Presserats 21/2016 
vom 30. Juni 2016 
 
 
I. Sachverhalt 
 
A. Am 23. September 2015 publizierten «Blick» und «Blick.ch» unter dem Titel «Ich fühle 
nur Trauer» und mit dem Lead «Tobias W. (✝27) stirbt bei WK-Unfall auf dem Hauenstein. 
Armee-Chef André Blattmann ist erschüttert» einen Artikel über einen Unfall bei einer gros-
sen Armeeübung. Dieser hatte den Tod eines WK-Soldaten zur Folge. Der Artikel ist mit den 
Fotos des verstorbenen Armeeangehörigen und von Armeechef André Blattmann bebildert 
und mit folgender Bildlegende versehen: «Tobias W. (✝27) kam bei einer Armeeübung ums 
Leben. Angehörige und Freunde legten an der Unfallstelle Blumen nieder.»  
 
B. Gleichentags reichte X. beim Schweizer Presserat Beschwerde gegen die Veröffentlichung 
des Bilds des WK-Soldaten ein. Er macht eine Verletzung der «Erklärung der Pflichten und 
Rechte der Journalistinnen und Journalisten» (nachfolgend «Erklärung») geltend, konkret der 
Ziffern 3 (unkorrekte Angabe der Quelle, da «Blick» als Quelle erscheine), Ziffer 4 (Über-
nahme des Bildes von der Homepage des Turnvereins Ramsen, wobei «Blick» den Rechtein-
haber nicht kontaktiert habe und somit eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild begangen 
habe), Ziffer 7 (Nichtrespektierung der Privatsphäre, da das Bild illegal beschafft worden sei. 
Im Artikel gehe es um André Blattmann, es bestehe kein öffentliches Interesse an der Veröf-
fentlichung des Fotos des Toten) sowie Ziffer 8 (Missachtung der Würde der Angehörigen 
des Verstorbenen). Wäre eine Publikation des Bildes von den Angehörigen erwünscht gewe-
sen, hätten sie «Blick» das Bild zur Verfügung gestellt.  
 
C. Am 4. Januar 2016 nahm der Rechtsvertreter von «Blick» und «Blick.ch» Stellung zur 
Beschwerde und beantragte die Abweisung der Beschwerde mit folgender Argumentation: 
Der behauptete Verstoss gegen Ziffer 3 des Pressekodex sei unbegründet. Es stehe nirgendwo, 
dass das Personenbild des Verstorbenen von «Blick» sei; die Quelle des Bildes sei der Redak-
tion zudem bekannt gewesen, sie habe mit dem Turnverein Ramsen, von dessen Homepage 
das Bild stamme, zuvor gesprochen und dessen Erlaubnis eingeholt. Entsprechend falsch sei 
der Vorwurf eines Verstosses gegen Ziffer 4: Entgegen der Aussage des Beschwerdeführers 
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sei mit dem Turnverein gesprochen worden. Insbesondere das Recht am eigenen Bild sei je-
doch nicht durch Ziffer 4 geregelt. Der Vorhalt der illegalen Beschaffung des Bildes sei un-
begründet und unsubstantiiert. Worin ein Verstoss gegen Ziffer 7 bzw. wessen Privatsphäre 
liegen solle, bleibe unerklärt. Der Tote habe keine Privatsphäre, auch medienethisch nicht. 
Ziffer 8 zu erwähnen sei unsinnig, ein Verstoss liege ganz offensichtlich nicht vor 
 
D. Das Präsidium des Presserats wies den Fall seiner 3. Kammer zu. Ihr gehören Max Tross-
mann (Kammerpräsident), Marianne Biber, Jan Grüebler, Matthias Halbeis, Peter Liato-
witsch, Markus Locher und Franca Siegfried an. Matthias Halbeis und Franca Siegfried traten 
als Mitarbeiter der «Blick»-Gruppe gestützt auf Art. 15 des Geschäftsreglements des Schwei-
zer Presserats von sich aus in den Ausstand. 
 
E. Die 3. Kammer behandelte die Beschwerde an ihrer Sitzung vom 10. März 2016 sowie auf 
dem Korrespondenzweg. 
 
 
II. Erwägungen 
 
1. Ziffer 3 der «Erklärung» verlangt, dass Journalisten nur Informationen, Dokumente, Bilder 
und Töne veröffentlichen, deren Quellen ihnen bekannt sind. «Blick» und «Blick.ch» haben 
das Foto nach eigenen Angaben von der Homepage des Turnvereins Ramsen übernommen 
und beim Turnverein um Erlaubnis dafür gefragt. Der Beschwerdeführer geht davon aus, dass 
gar nicht nachgefragt wurde. Für den Presserat besteht kein Anlass, an der Darstellung des 
«Blick» zu zweifeln. In der Printausgabe ist das Bild links wie folgt gekennzeichnet: «Fotos: 
EQ Images, Ralph Donghi, BLICK». In der Onlineausgabe steht nach der Bildlegende 
«BLICK». Die Branche handhabt die Quellenangabe bei der Verwendung von Fotos, die zum 
Teil von Privaten stammen und deren Urheber der Redaktion somit bekannt sind, unterschied-
lich. Am verbreitetsten ist: «zvg» (zur Verfügung gestellt). Im Sinne der Herstellung von 
Transparenz für den Leser empfiehlt der Presserat eine präzise Quellenangabe (hier Turnver-
ein Ramsen). Dem «Blick» war die Quelle des Bildes offensichtlich bekannt. Es liegt deshalb 
kein Verstoss gegen Ziffer 3 der «Erklärung» vor. 
 
2. Ziffer 4 der «Erklärung» hält fest, dass Journalistinnen und Journalisten sich bei der Be-
schaffung von Informationen, Tönen, Bildern und Dokumenten keiner unlauteren Methoden 
bedienen. Der Beschwerdeführer macht geltend, «Blick» habe das Bild von der Homepage 
des Turnvereins übernommen, ohne diesen um Erlaubnis zu bitten. Wie erwähnt besteht für 
den Presserat kein Anlass, die Darstellung des «Blick», wonach er beim Turnverein um Er-
laubnis gebeten hat, in Zweifel zu ziehen. Sind keine unlauteren Methoden bei der Bildbe-
schaffung angewendet worden, ist auch Ziffer 4 der «Erklärung» nicht verletzt. 
 
3. Ziffer 7 der «Erklärung» auferlegt Medienschaffenden die Pflicht, die Privatsphäre der ein-
zelnen Personen zu respektieren, sofern das öffentliche Interesse nicht das Gegenteil verlangt. 
Der Beschwerdeführer sieht eine Verletzung der Privatsphäre darin begründet, dass das Bild 
illegal beschafft worden sei. Im Artikel gehe es um André Blattmann, es bestehe kein öffent-
liches Interesse an der Veröffentlichung des Fotos des Toten. «Blick» hingegen ist der An-
sicht, dass Tote keine Privatsphäre haben.  
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In seiner Stellungnahme zum schweren Car-Unfall bei Siders hat der Presserat präzisiert, dass 
es grundsätzlich zulässig ist, Bilder verstorbener Opfer eines Verkehrsunfalls zu zeigen, so-
weit die Angehörigen explizit mit der Veröffentlichung einverstanden sind und die Fotos zur 
Verfügung stellen (73/2012). Im gleichen Entscheid hielt der Presserat in Bezug auf die Pub-
likation von Bildern aus einem Blog fest, dass Medien Informationen und Bilder, die Private 
im Netz öffentlich machen, nicht voraussetzungslos weiterverbreiten dürfen. Öffentlichkeit 
bedeutet in Bezug auf das Internet nicht zwingend auch «Medienöffentlichkeit». Entschei-
dend ist – nicht nur im Internet – mit welcher Absicht jemand sich im öffentlichen Raum ex-
poniert. Selbst wenn der Blog öffentlich zugänglich und für jedermann einsehbar war, ist dar-
aus nicht abzuleiten, dass die Bilder damit automatisch für die Berichterstattung über den Ca-
runfall freigegeben waren. Mit diesem Fall ergänzte der Presserat die Richtlinie 7.8. um den 
Satz: «Journalistinnen und Journalisten dürfen Bilder, auf denen Verstorbene herausgehoben 
sind – es sei denn das öffentliche Interesse überwiege – nur dann publizieren, wenn die Ange-
hörigen die Bilder explizit freigeben.» Es genügte also nicht, dass «Blick» die Erlaubnis des 
Turnvereins Ramsen einholte, um das Bild des Verstorbenen zu publizieren. 
 
Richtlinie 7.8. unterstreicht zudem, dass Journalistinnen und Journalisten sich besonders zu-
rückhaltend gegenüber Personen zeigen, die sich in einer Notlage befinden oder die unter dem 
Schock eines Ereignisses stehen sowie bei Trauernden. Aus dem Artikel vom 23. September 
2015 geht hervor, dass «Blick» mit den Eltern des Verstorbenen gesprochen hat, denn sie 
werden im Text zitiert. «Blick» hätte also die Eltern des WK-Soldaten um Erlaubnis für die 
Veröffentlichung des Bildes fragen oder auf die Publikation verzichten müssen. 
 
4. Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, die Publikation des Bildes habe die 
Würde der Angehörigen verletzt. Gestützt auf Ziffer 8 der «Erklärung» (Menschenwürde) 
liegen die Grenzen der Berichterstattung in Text, Bild und Ton über Kriege, terroristische 
Akte, Unglücksfälle und Katastrophen dort, wo das Leid der Betroffenen und die Gefühle 
ihrer Angehörigen nicht respektiert werden. In all diesen Fällen müssen die Redaktionen 
selbst abwägen, ob Information, Ton oder Bild das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit 
übersteigt. Die Publikation des Fotos des WK-Soldaten in «Blick» und «Blick.ch» ist nicht 
entwürdigend, weder für den Verunfallten selbst noch für dessen Angehörige. Eine Verlet-
zung von Ziffer 8 der «Erklärung» liegt deshalb nicht vor. 
 
 
III. Feststellungen 
 
1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. 
 
2. «Blick» und «Blick.ch» haben mit der Veröffentlichung des Fotos des verstorbenen WK-
Soldaten ohne Zustimmung seiner Eltern Ziffer 7 (Schutz der Privatsphäre) der «Erklärung 
der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» verletzt.  
 
3. Darüber hinausgehend wird die Beschwerde abgewiesen.  
 
 


